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Anm. 1: Die Novellierungsanordnung Art. 1 Z 1 der Novelle BGBl. II Nr. 297/2024 lautet: „Im Inhaltsverzeichnis in der

den Titel des 1. Unterabschnittes des 3. Abschnitts betreJenden Zeile, ... wird das Wort „vorwissenschaftliche“ jeweils

durch das Wort „abschließende“ ersetzt.“. Das zu ersetzende Wort lautet jedoch „Vorwissenschaftliche“. Die Anordnung

wurde sinngemäß durchgeführt.)
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